
 
Sitzung des Forums Nationaler Aktionsplan  

zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (NAP)  
am 3. und 4. Dezember 2014 in Bonn    

 
 

 

Grundlage des Beschlusses war das in den NAP-Arbeitsgruppen „Pflanzenschutz und Gewässerschutz“ 

sowie „Pflanzenschutz und Biodiversität“ erarbeitetes „Konzept zur Nutzung des Greening im Rahmen 

der EU-Agrarpolitik als Beitrag zum Gewässerschutz und zur Biodiversität“ 

Empfehlung des Forums Nationaler Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von 

Pflanzenschutzmitteln (NAP)  

Nutzung des Greening im Rahmen der EU-Agrarpolitik als Beitrag zum Gewässerschutz und zur 

Biodiversität 

� Ein Bestandteil des Greening der europäischen Agrarpolitik GAP ist es, dass Landwirte 5 % ihrer 

Ackerflächen als ökologische Vorrangflächen (ÖVF) zur Verfügung stellen.  

� Das Forum NAP setzt sich das Ziel, die neuen agrarpolitischen Vorgaben der Gemeinsamen 

Agrarpolitik auch für die Ziele des NAP nutzbar zu machen, um mit den vom Greening der GAP 

vorgegebenen Maßnahmen Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln wirkungsvoll zu 

reduzieren.  

� Das Forum NAP ist der Ansicht, dass die vorrangige Nutzung von ÖVF zur Schaffung von 

Pufferstreifen, Feldrandstreifen oder Waldrandstreifen, bei denen nach den Greening-Vorgaben eine 

Anwendung von Pflanzenschutzmitteln verboten ist, einen wichtigen Beitrag für den Schutz der 

Gewässer einerseits und den Erhalt der Biodiversität durch Erhöhung des Anteils von Lebens- und 

Rückzugsräumen in der Agrarlandschaft andererseits leisten kann.  

� Das Forum NAP empfiehlt deshalb den Betrieben, in ihrer betrieblichen Entscheidung der Umsetzung 

des Greening insbesondere die positiven Aspekte von Puffer-, Wald- und Feldrandstreifen für den 

Umwelt- und Naturschutz zu berücksichtigen.  

� Mit Blick auf eine mögliche höhere wirtschaftliche oder betriebliche Attraktivität anderer ÖVF im 

Rahmen des Greenings fordert das Forum NAP die Bundesregierung auf, Hemmnisse für die breite 

Akzeptanz in der Landwirtschaft bei der Anlage von Puffer-, Feldrand- und Waldrandstreifen 

auszuräumen. Ein solches Hemmnis wäre beispielsweise die Forderung, zu solchen Streifen Abstände 

bei der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln einzuhalten. 

� Die AG´s „Pflanzenschutz und Gewässerschutz“ sowie „Pflanzenschutz und Biodiversität“ werden 

beauftragt, das Konzept weiter auszugestalten. 

Schwerpunkt Gewässerschutz 

� Empfohlen wird die Anlage von Feldrand-, Waldrand- und Pufferstreifen mit einer Breite  von nicht 

weniger als 5 Metern. 

� Rand- und Pufferstreifen sollten insbesondere an periodisch oder ständig wasserführenden Fließ- und 

stehenden Gewässern sowie an hängigem Gelände zu Oberflächengewässern angelegt werden. 

� Anzustreben sind ortstreue Feldrand- und Pufferstreifen, da deren Wirkung über mehrere Jahre in der 

Regel zunimmt. 

Schwerpunkt Biodiversität 

� Empfohlen wird die Anlage von Feldrand- und Pufferstreifen mit einer Breite  von nicht weniger als 5 

Metern. 

� Anzustreben sind ortstreue Feldrand- und Pufferstreifen, da deren Wirkung über mehrere Jahre 

zunimmt. 


